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Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 222/2014
Datum RR-Sitzung: 26. Februar 2014
Direktion: Polizei- 
Geschäftsnummer: 2014.0218
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Sammelbeschluss Februar 2014 über Beiträge aus dem Lotterie

A) Kultur  
 
Rechtsgrundlagen: 

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 des Lotteriegesetzes 
vom 4. Mai 1993 

- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004
 

01. Gesuchsteller / Vorhaben:

  

Gegenstand: 

 Gesamtkosten: 

Anrechenbar: 

Finanzierungsplan: 

- Kulturverein Räberstöckli 

- Burgergem. Niederbipp 

- Einwohnergem. Niederbipp

Beitrag LF: 

Konto: 

Le Conseil-exécutif 
du canton de Berne  

Version: 46 / Dok.-Nr.: 80150 / Geschäftsnummer: 2014.0218  

Regierungsratsbeschluss 

222/2014 
26. Februar 2014 

 und Militärdirektion 
2014.0218 
Nicht klassifiziert 

Sammelbeschluss Februar 2014 über Beiträge aus dem Lotterie- und Sportfonds

Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 des Lotteriegesetzes 

Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004

Gesuchsteller / Vorhaben: Stiftung Räberstöckli, Niederbipp:  
Anbau beim Räberstöckli-Museum in Niederbipp

LF 11923/712131 

Im Jahre 1990 wurde das Räberstöckli von der gleichnamigen Stiftung 
übernommen und unter Mithilfe der Kantonalen Denkmalpflege um
angebaut. Durch den Lotteriefonds wurde 1993 ein Beitrag von CHF 
10‘000.00 an die Einrichtungskosten des Museums geleistet.

In den vergangenen Jahren wurde das Räberstöckli erfolgreich betrieben 
und ist zu einem kulturellen Treffpunkt im Dorf und in der Umgebung g
worden. Der Betrieb wird durch den Kulturverein sichergestellt und ist 
selbsttragend. 

In Bezug auf Fluchtwege und Notausgängen entspricht das Gebäude nicht 
mehr den Auflagen der Kantonalen Gebäudeversicherung (GVB). Zudem 
sind die Räumlichkeiten nicht behindertengerecht. Aus diesen Gründen ist 
ein Ausbau im bestehenden Salzlager ostseitig geplant. Es soll ein IV
mit einer abgeschlossenen Treppe eingebaut werden. Das Projekt wird 
durch die Kantonale Denkmalpflege fachlich begleitet.

Ein Denkmalpflegebeitrag ist nicht vorgesehen da es sich um einen neuen 
Anbau handelt. 

Beitrag aus dem Lotteriefonds an die wertvermehr
tallbau, Schreinerarbeiten etc.). Der Personenlift ist nicht beitragsberechtigt 
(Art. 34, Abs. 2 LotG). 

CHF 330'000.00  

CHF 261'010.00  

   

 CHF 20'000.00  

CHF 115'850.00  

Einwohnergem. Niederbipp CHF 115'850.00  

CHF 78'300.00 (ca. 30% der anrechenbaren Kosten)

1299-23784-206000-01 
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Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 
Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

 
 - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Kürzung des Beitrages für angerechnete aber nicht realisierte Projekte 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber den projektbezoge-
nen KVA 

  - Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form hin-
zuweisen: www.pom.be.ch → Lotteriefonds → Logos 

  - Zustellung einer Baudokumentation z.H. KDP  

 Mitbericht: - ERZ / KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen. 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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02. Gesuchsteller / Vorhaben: Société de la Fête cantonale bernoise des yodleurs: 48e Fête canto-
nale bernoise des yodleurs 2013 à Tramelan  

  LF 12138/713161 

Gegenstand: Vom 14.-16. Juni 2013 fand das 48. kantonalbernische Jodlerfest in Tram-
elan statt. Die das Fest organisierende Société de la Fête cantonal bernoi-
se des yodleurs 2013 berücksichtigte im Rahmen ihrer Finanzplanung 
analog zu den Vorgängerveranstaltungen einen „Lotteriebeitrag“. In der 
Realisierungsphase erfolgten Kontakte zum Conseil du Jura bernois und 
zu Swisslos. Das Organisationskomitee ging davon aus, dass der Kontakt 
mit Swisslos den „Lotteriebeitrag“ abdeckt. Im Nachgang zum Fest wurde 
offensichtlich, dass der Direktbeitrag von Swisslos nicht deckungsgleich ist 
mit der intendierten kantonalen Lotterie und mit als Folge dieser Missver-
ständnisse nun ein grösserer Fehlbetrag resultiert. 

Das Gesuch für eine kantonale Lotteriebewilligung muss bis am 30. Sep-
tember des Jahrs vor dem vorgesehenen Beginn des Losverkaufs bei der 
Bewilligungsbehörde eingereicht werden (LV Art. 3). In der Vergangenheit 
hat der Regierungsrat für gesuchstellende kantonalbernische Jodlerfeste 
regelmässig Plansummen in der Höhe von Fr. 200‘000.- bewilligt. Bei 
einem Verkauf der Lose über Swisslos (Vertragslösung zum Vertreib, 
anstelle eigenen Absatzes) wird ein Bruttoerlös von Fr. 44‘000.- (22% der 
Plansumme) erzielt. 

Bei einer ordentlichen Gesuchseingabe für eine Lotteriebewilligung wäre 
2012 dem Organisationskomitee zweifelsfrei eine Plansumme von Fr. 
200‘000 unter Einhaltung des Kontingentes gewährt worden. 

Das Organisationskomitee hat dem Conseil du Jura bernois dargelegt, 
dass das feststehende Defizit des Festes von Fr. 58‘000 mit der irrtümli-
cherweise als gegeben vorausgesetzten Lotteriebewillligung deutlich tiefer 
ausgefallen wäre. Das Komitee ersuchte den Conseil du Jura bernois 
sowie die Polizei- und Militärdirektion um eine Deckung des Defizits im
Umfang von Fr. 58‘000.  

Der Conseil du Jura bernois beantragt dem Regierungsrat im Sinne einer 
einmaligen Ausnahme die Folgen der beschriebenen Missverständlichkei-
ten mit einem Beitrag über Fr. 44‘000 aus dem Lotteriefonds auszuglei-
chen. Die Polizei- und Militärdirektion unterstützt diesen Antrag, in der 
technischen Umsetzung sollen Fr. 41‘700 dem Lotteriefonds belastet wer-
den und Fr. 2‘300 der Enveloppe des Conseil du Jura bernois. 

Dem durch das Organisationskomitee angefragten Defizitdeckungsbeitrag
von Fr. 14‘000.- kann nicht entsprochen werden, da durch den Lotterie-
fonds keine Defizitdeckungen geleistet werden können (Art. 34 LV).. 

 Gesamtkosten: CHF 835‘074.77  

Finanzierungsplan:    

- Restauration/Übernachtung CHF 327‘235.83  

- Verkauf Produkte / Inserate CHF 63‘558.04  

- Sponsoring CHF 201‘052.99  

- Eintritte / Parking CHF 169‘673.00  

- noch offen CHF 29‘554.91   

Beitrag LF: CHF 44‘000.00 (Anteil CJB 2‘300) 

Konto: 1299-23784-206000-01 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

 Antrag: - CJB 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen 

 Kostenregelung: Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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I) Tourismus 
 

Rechtsgrundlagen:  

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe i, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a, sowie Absätze 3 und 4 des Lotte-
riegesetzes vom 4. Mai 1993 

- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 
 
 

03. Gesuchsteller / Vorhaben: Schweizer Alpen-Club, Sektion Bern:  

Erweiterung und Umbau der Gspaltenhornhütte 

  LF 11621/713388 

Gegenstand: Die Sektion Bern des SAC betreibt fünf hochalpine Hütten. Eine davon ist 
die Gspaltenhornhütte, welche umfassend erneuert und erweitert werden 
soll. Die Gspaltenhornhütte liegt auf 2485 Metern im Kiental oberhalb der 
Griesalp. Jährlich wandern 2‘800 Übernachtungs- und 1‘400 Tagesgäste 
zur Hütte. Die heutige Hütte wurde 1953 erbaut und seither nie wesentlich 
erneuert. 

Damit Sicherheit und Komfort für die Gäste und die Betreiber auch künftig 
sichergestellt sind, soll die Gspaltenhornhütte umgebaut und erweitert 
werden. Mit diesen Massnahmen bietet die Hütte während den nächsten 
drei Jahrzenten geeignete und attraktive Möglichkeiten für Gäste und 
Pächter und ermöglicht, die Saison um 2-3 Wochen zu verlängern. 

Als Ausgangspunkt zur Besteigung des Gspaltenhorns und der Bütlasse ist 
die Hütte ein attraktives Ziel für zahlreiche in- und ausländische Wanderer 
und Hochtourengänger. Sie liegt zudem am Fernwanderweg „Hintere 
Gasse“, welcher in 8 Etappen von Meiringen an die Lenk führt und sie 
befindet sich im Gebiet des UNESCO-Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch. 
Aus diesen Gründen wird die Gspaltenhornhütte mit regionaler Bedeutung 
eingestuft (Beitragssatz von dreissig Prozent). 

Beitrag aus dem Lotteriefonds an die wertvermehrenden baulichen Mass-
nahmen für den Einbau von vier neuen 2-er Zimmern im bestehenden 
Dachgeschoss, den Umbau der bestehenden Schlafplätze, den Umbau 
und die Erneuerung der Küche, die Erneuerung der Haustechnick inkl. 
Photovoltaik-Anlage (Beitragssatz 20%), sowie für die anrechenbaren 
Kosten des neuen Anbaus. Die durch die BVE bereits subventionierten 
Sonnenkollektoren wurden in Abzug gebracht. 

 Gesamtkosten: CHF 2'141'600.00  

Anrechenbar zu 30% CHF 1'363'037.00  

Anrechenbar zu 20% CHF 57'240.00  

Finanzierungsplan:    

- Eigenmittel  

  (Hüttenfonds Sektion Bern) 

CHF 700'000.00  

- Zentralverband SAC CHF 509'796.00  

- Spenden und Sponsoring CHF 184'004.00  

- Zentralverband SAC 

  (Abwasserfonds) 

CHF 20'000.00  

- Mitgliederbeiträge CHF 90'000.00  

- Eigenleistungen CHF 40'000.00  

- Förderbeitrag für Sonnen- 

  kollektoren 

CHF 2‘900.00 (2013 zugesichert) 

- noch offen CHF 174'900.00  

Beitrag LF: CHF 420'000.00 (ca. 30% bzw. 20% der anrechenbaren Kosten) 

Konto: 1299-23784-206000-09 
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 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen: 
- Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - Teilzahlungen auf Gesuch hin und unter Nachweis der gesicherten Ge-
samtfinanzierung möglich 

  - Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form hin-
zuweisen: www.pom.be.ch → Lotteriefonds → Logos 

 Mitbericht: - VOL 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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M) Gemeinnützige und wohltätige Vorhaben, Institutionen und Vereine 

Rechtsgrundlagen:  

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe m, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 2 Buchstabe a und Ab-
sätze 3 und 4 des Lotteriegesetzes vom 4. Mai 1993 

- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 

 

04. Gesuchsteller / Vorhaben: Heimverein Falkenstein Köniz: Neubau einer Photovoltaikanlage 

beim Weiermattheim 

  LF 8139/712601 

Gegenstand: Der Heimverein Falkenstein Köniz ist Besitzer von zwei Pfadiheimzentren 
von überregionaler Bedeutung (Pfadiheime Weiermatt und Büschi mit je 
zwei Gebäuden). Der Heimverein Falkenstein bemüht sich seit Jahren, 
dass seine Pfadiheime nachhaltig betrieben werden können. Nach dem 
Neubau des ersten „MINERGIE-Pfadiheims“ (Büschiheim) in der Schweiz 
im Jahr 2009, soll nun die vierte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des 
Leitergebäudes beim Weiermattheim realisiert werden. 

Dem angefragten Beitrag von CHF 74‘570.00 kann nicht vollständig ent-
sprochen werden, da Vorbereitungs-, Abbruch- und Rodungsarbeiten nicht 
beitragsberechtigt sind (Art. 48, Abs. 4 LotG; Art. 35, Abs. 1 LV). 

Photovoltaikanlagen werden mit einem Beitragssatz von 20% der anre-
chenbaren Kosten unterstützt. 

Beitrag aus dem Lotteriefonds an die neue Photovoltaik-Anlage. 

 Gesamtkosten: CHF 187'823.55  

Anrechenbar: CHF 155'159.00  

Finanzierungsplan:    

- Eigenmittel CHF 87'423.55  

- Finanzaktionen der Pfadi CHF 20'000.00  

- Bank-Darlehen CHF 25'000.00  

- Diverse Spenden CHF 14'400.00  

- Förderbeitrag Bund CHF 10'000.00  

Beitrag LF: CHF 31'000.00 (ca. 20% der anrechenbaren Kosten) 

Konto: 1299-23784-206000-12 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Erfüllung der Voraussetzungen 

befristet. 

 Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - 
Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchstellerin 
ausbezahlt. Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 

  - 
Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form hin-
zuweisen: www.pom.be.ch → Lotteriefonds → Logos 

 Mitbericht: - VOL 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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05. Gesuchsteller / Vorhaben: Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg: Um- und Anbau des 

Ferienheims „Sunneblick“ und Umbau Hauptgebäude. 

  LF 10799/712590 

Gegenstand: Das Ferienheim „Sunneblick“ bietet mit seinen 48 Betten, verteilt auf 10 
Zimmer, eine geeignete Lagerinfrastruktur in Kandersteg. 2009 wurde  
diese Liegenschaft vom Pfadfinderzentrum Kandersteg zugekauft. Das 
Ferienheim Sunneblick soll besser in das Pfadfinderzentrum integriert 
werden und die Auslastungsmöglichkeiten verbessern. Es soll aber auch 
weiterhin als Lagerhaus für Selbstversorger dienen. Mit dem geplanten 
Anbau werden die sicherheitsrelevanten Anforderungen an einen Beher-
bergungsbetrieb erfüllt (Brandschutz). Aber auch die sanitären Anlagen 
sollen den heutigen Anforderungen entsprechen und in einem Anbau un-
tergebracht werden. 

Beim Hauptgebäude des Pfadfinderzentrums, bestehend aus dem „neuen 
Chalet“ und dem „alten Chalet“, soll beim „alten“ Chalet eine behinderten-
gerechte Erschliessung realisiert werden, indem ein ebenerdiger Zugang 
erstellt wird. Das Innere des betreffenden Gebäudes ist bereits behinder-
tengerecht eingerichtet.  

Beim „neuen Chalet“ muss der Haupteingang neu gestaltet und kapazi-
tätsgerecht saniert werden (breitere Treppen). Dies soll die Sicherheit des 
Zugangs erhöhen. 

Dem angefragten Beitrag von CHF 323‘320 kann nicht vollständig entspro-
chen werden, da die Kosten für die geplante Strassenkorrektur und den 
Hochwasserschutz nicht angerechnet werden können (Art. 34, Abs.2 
LotG). 

Beitrag aus dem Lotteriefonds an die wertvermehrenden baulichen Mass-
nahmen (Baumeister, Sanitär, Schreiner, Elektro, etc.) für den neuen An-
bau beim Ferienheim Sunneblick, für die Neugestaltung und Optimierung 
des Haupteingangs beim „neuen Chalet“, sowie für die behindertengerech-
te Erschliessung des „alten Chalets“. 

 Gesamtkosten: CHF 986'000.00  

Anrechenbare Kosten: CHF 608'070.00  

Finanzierungsplan:    

- Eigenmittel CHF 455'000.00  

- Div. Spenden CHF 100'000.00  

- noch offen CHF 188'000.00  

Beitrag LF: CHF 243'000.00 (ca. 40% der anrechenbaren Kosten, 

Ferienheim CHF 199‘815, Hauptgebäude CHF 43‘185) 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - Teilzahlungen auf Gesuch hin und unter Nachweis der gesicherten 
Gesamtfinanzierung möglich 

  - Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form 
hinzuweisen: www.pom.be.ch → Lotteriefonds → Logos 

 Mitbericht: - VOL 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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06. Gesuchsteller / Vorhaben: Blutspende SRK Schweiz AG, Bern: Registerausbau für Blutstamm-

zellspender 

  LF 11750/711673 

Gegenstand: Die steuerbefreite Organisation Blutspende SRK Schweiz AG mit Sitz in 
Bern führt das Register für Blutstammzellspender und sucht mit grosser 
Dringlichkeit nach passenden Blutstammzellspendern für Patienten. Das  
bestehende, rund 46‘000 Personen umfassende, Register soll um zusätzli-
che 5'000 potenzielle Blutstammzellspender ausgebaut werden.  

Mit diesem Projekt möchte die Blutspende SRK Schweiz dem Ziel für jeden 
Patienten einen Spender zu finden einen grossen Schritt näher kommen.  
Auf Basis der Transplantationsgesetzgebung ist die Blutspende SRK zur 
Führung des bestehenden Registers beauftragt. Ein Ausbau des Registers 
ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung bzw. der Leistungsvereinbarung 
der Blutspende SRK mit dem Bund. Die Suche und Typisierung von zu-
sätzlichen 5‘000 Spendern kann somit nach Art. 34 Abs. 3 LotG grundsätz-
lich und im Sinne von Art. 46 Abs.2 Bst. m unterstützt werden. 

Beitrag aus dem Lotteriefonds im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil an die 
Gewinnung und Typisierung von 5'000 zusätzlichen Blutstammzell-
Spendern (Laborverfahren und medizinische Beratungen sowie Abklärun-
gen für das Finden freiwilliger Spender). 

 Gesamtkosten: CHF 1'025'166.00  

Anrechenbare Kosten  

(Finanzierungslücke): 

CHF 460'166.00  

Finanzierungsplan:    

- Eigenmittel- /Leistungen CHF 400'000.00  

- Stiftungen CHF 150'000.00  

- Kantonsbeiträge CHF 47'200.00 (zugesichert) 

- Kantonsbeiträge CHF 116‘000.00 (in Aussicht) 

- Privatspenden CHF 15'000.00  

- noch offen CHF 239'966.00  

Beitrag LF:  CHF 57'000.00 ( ca.12.35%, Bevölkerungsanteil Kanton Bern) 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - 
Die Beitragszusage wird unter der Voraussetzung gewährt, dass die 
Gesamtfinanzierung des Vorhabens bis am 30.06.2014 sichergestellt ist 

  - Teilzahlungen auf Gesuch hin und unter Nachweis der gesicherten Ge-
samtfinanzierung möglich 

  - Es können keine weiteren Beiträge für Registerausbauten gewährt wer-
den. 

  - Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form 
hinzuweisen: www.pom.be.ch → Lotteriefonds → Logos 

 Mitbericht: - GEF 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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B) Denkmalpflege 

Rechtsgrundlagen:  

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 48 Absätze 1 und 3 des Lotteriegesetzes vom 4. Mai 1993 
- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 34 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 
- Gesetz vom 8. Sept. 1999 über die Denkmalpflege (Denkmalpflegegesetz, DPG, BSG 426.41), Art. 2 
- Verordnung vom 25. Oktober 2000 über die Denkmalpflege (Denkmalpflegeverordnung, DPV, BSG 

426.411), Art. 31, Abs. 2 
- Die beitragsberechtigten Massnahmen werden durch die KDP gemäss den Richtlinien der Konferenz 

der Schweizer Denkmalpfleger (KSD) ausgeschieden 
 
 

 
07. Gesuchsteller Jean Claude Von Gunten, Anapharm AG, Alchenflüh 

  LF 12161/713280 

 Gegenstand: Villa, Hauptstrasse 9, 3422 Alchenflüh, Parzellen-Nr. 141. Beitragsleistung an die 
Gesamtrenovation. Das Vorhaben umfasst weitere Arbeiten, welche nicht bei-
tragsberechtigt sind. 

  

 Gesamtkosten: CHF 2'280'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 662'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz: ca. 23.5% CHF 155'000 

 Anrechenbar: CHF 67'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag:  ca. 2/3  CHF 45'000 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 200'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenkosten erhoben 
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08. Gesuchsteller Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, Bätterkinden 

  LF 12162/713281 

 Gegenstand: Pfarrhaus, Schmiedegasse 8, 3315 Bätterkinden, Parzellen-Nr. 1833/5.1. Bei-
tragsleistung an die Fenster, Tür- und Kaminsanierung.   

 Gesamtkosten: CHF 100'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 95'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 23'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 15.04.2013 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 

 
 
09. Gesuchsteller Sandra Bracak, Bern 

  LF 12163/713282 

 Gegenstand: Reihenhäuser, Blumensteinstrasse 1, 3012 Bern, Parzellen-Nr. 1105. Beitrags-
leistung an die Lukarnen, Dekorationsmalerei am Dachfuss, Aufrichtung der 
Eingangstreppe zum Ladengeschäft und die Restaurierung des 
Schmiedeisengeländers. Das Vorhaben umfasst weitere Arbeiten, welche nicht 
beitragsberechtigt sind. 

  

 Gesamtkosten: CHF 885'500.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 184'200.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz: ca. 23.5% 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 43'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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10. Gesuchsteller Direktion für Finanzen, Personal und Informatik der Stadt Bern, Bern 

  LF 12164/713283 

 Gegenstand: Wohn- und Geschäftshaus, Brünnenstrasse 114, 3018 Bern, Parzellen-Nr. 458. 
Beitragsleistung an die Gesamtsanierung Innen und Aussen.   

 Gesamtkosten: CHF 259'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 259'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz:  ca. 20% 

    Objekt: lokal 

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 52'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 
 
 
11. Gesuchsteller Stadtbauten Bern, Bern 

  LF 10170/713284 

 Gegenstand: Schulhaus, Brunnmattstrasse 16, 3007 Bern, Parzellen-Nr. 453. Beitragsleistung 
an die Instandstellung, Renovation und teilweise Erneuerung der markanten 
Stützmauer mit Metallzaun. Das Vorhaben umfasst weitere Arbeiten, welche nicht 
beitragsberechtigt sind. 

  

 Gesamtkosten: CHF 1'000'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 133'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz: ca. 23.5% 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 31'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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12. Gesuchsteller Fritz Schär, Bern 

  LF 12165/713285 

 Gegenstand: Wohnhauszeile, Greyerzstrasse 24, 3018 Bern, Parzellen-Nr. 1268. Beitragsleis-
tung an die Gesamtsanierung.   

 Gesamtkosten: CHF 849'800.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 296'400.00  (Art. 31 DPV) Beitragssatz: ca. 23.5% 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 70'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 
 
 
13. Gesuchsteller La Châteloise-Société d'oeuvres pour la jeune fille (Bern), Bern 

  LF 12166/713286 

 Gegenstand: Reihenmiethäuser, Kapellenstrasse 9, 3011 Bern, Parzellen-Nr. 313. Beitragsleis-
tung an die Sandsteinaufmörtelung und Restaurierung der Dekorationsmalereien 
am Verandaplafond. 

  

 Gesamtkosten: CHF 80'000.00  

 Anrechenbar: CHF 48'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca.2/3 (für Stadt Bern) 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 32'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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14. Gesuchsteller Rosemarie Weber-Stocker, Bern 

  LF 12167/713287 

 Gegenstand: Wohnhaus, Mattenhofstrasse 33 + 35, 3007 Bern, Parzelle 225 + 226. Beitrags-
leistung an die Rekonstruktion der Fensterteilung, Wiederherstellung 
Lukarnenfront, Naturschiefereindeckung, äussere Fassadenfarbgebung, Repara-
tur und Ergänzung innerer Bauteile und Ausstattungen. 

  

 Gesamtkosten: CHF 172'000.00  

 Anrechenbar: CHF 65'600.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. ½ (für Stadt Bern) 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 33'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 07.02.2005 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 
 
 
15. Gesuchsteller Statsbygg, Oslo, Norwegen 

  LF 12168/713288 

 Gegenstand: Villa, Kirchenfeldstrasse 90, 3011 Bern, Parzellen-Nr. 326. Beitragsleistung an die 
Sanierungs- und Aufrüstungsmassnahmen der Fenster.   

 Gesamtkosten: CHF 105'000.00  

 Anrechenbar: CHF 41'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca.2/3 (für Stadt Bern) 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 27'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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16. Gesuchsteller Paula Seiler, Therwil 

  LF 12169/713289 

 Gegenstand: Bürgerhaus, Münstergasse 18, 3011 Bern, Parzellen-Nr. 601. Beitragsleistung an 
die Restaurierung der Ausstattungen, Rekonstruktion der gassenseitigen Fenster 
sowie an die Instandstellung des Fassadengrundes. 

  

 Gesamtkosten: CHF 1'500'000.00  

 Anrechenbar: CHF 61'100.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. 2/3 (für Stadt Bern) 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 40'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: -  

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 
 
 
17. Gesuchsteller Römisch-Katholische Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung, Bern 9 

  LF 7165/713290 

 Gegenstand: Villa, Rainmattstrasse 20, 3011 Bern, Parzellen-Nr. 536. Beitragsleistung an die 
Freilegungen der Retouchen und Neumalungen sowie an den Neudruck bauzeitli-
cher nach Befund ähnlich gestalteter Tapeten. 

  

 Gesamtkosten: CHF 97'800.00  

 Anrechenbar: CHF 65'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. 2/3 (für Stadt Bern) 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 43'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 
 

  



Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Letzte Bearbeitung: 13.11.2013 / Version: 46 / Dok.-Nr.: 80150 / Geschäftsnummer: 2014.0218 Seite 15 von 32 
Nicht klassifiziert 

18. Gesuchsteller Frutiger AG, Thun 

  LF 9447/713291 

 Gegenstand: Wohlfahrtshaus, Scheibenstrasse 25, 3600 Thun, Parzellen-Nr. 5075. Beitrags-
leistung an die Gesamtsanierung.   

 Gesamtkosten: CHF 4'000'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 406'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 20%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: - 

 Beitrag LF: CHF 81'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 
 
 
19. Gesuchsteller Peter Zesiger, Bern 

  LF 12170/713292 

 Gegenstand: Wohn- und Geschäftshaus, Thunstrasse 21, 3005 Bern, Parzellen-Nr. 76. Bei-
tragsleistung an die Gesamtsanierung Sandsteinarbeiten inklusive Wiederherstel-
lung der hölzernen bzw. sandsteinernen Dachlukarnen. 

  

 Gesamtkosten: CHF 490'900.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 160'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 37'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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20. Gesuchsteller Jose Lino Ramos Rial und Carmen Pensado Grille, Biel 

  LF 12171/713293 

 Gegenstand: Mehrfamilienhaus, Bözingenstrasse 34a, 2502 Biel, Parzellen-Nr. 3803. Beitrags-
leistung an die Dach- und Fassadensanierung.   

 Gesamtkosten: CHF 220'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 191'800.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 45'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
21. Gesuchsteller Ursula Zimmermann , Biel 

  LF 10167/713294 

 Gegenstand: Wohnhaus, Bubenbergstrasse 41, 2500 Biel, Parzellen-Nr. 2109. Beitragsleistung 
an die Restaurierung Einfriedungsmauern und Jalousien.   

 Gesamtkosten: CHF 73'500.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 73'200.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 22'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 27.01.2011 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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22. Gesuchsteller Jules und Danielle Duquène, Les Verrières 

  LF 12172/713295 

 Gegenstand: Wohn- und Geschäftshaus, Kanalgasse 7 / Schmiedengasse 8, 2503 Biel, Parzel-
len-Nr. 1366. Beitragsleistung an die Fassaden- und Dachrestaurierung.   

 Gesamtkosten: CHF 226'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 149'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 45'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
23. Gesuchsteller Immobilière FH SAM, David Marchand, Biel 

  LF 12189/713296 

 Gegenstand: Verwaltungsgebäude, Silbergasse 6, 2501 Biel, Parzellen-Nr. 2630. Beitragsleis-
tung an die Restaurierung der Glasbausteinbänder.   

 Gesamtkosten: CHF 89'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 89'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 26'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 06.07.2007 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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24. Gesuchsteller Hasler Daniel, Bolligen 

  LF 9056/713297 

 Gegenstand: Bauernhaus, Bolligen, Bolligenstrasse 70, Parzellen-Nr. 1050. Beitragsleistungen 
an die Dachsanierung 2. Etappe.   

 Gesamtkosten: CHF 215'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 190'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 45'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 08.09.2009 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
25. Gesuchsteller Massimiliano Schwarz, Meikirch 

  LF 12173/713298 

 Gegenstand: Heidenhaus Ringoldingen, Ringoldingen, 3762 Erlenbach i.S., Parzellen-Nr. 
889/968. Beitragsleistung an die Gesamtsanierung rechte Haushälfte und Unter-
suchung ADB. 

  

 Gesamtkosten: CHF 430'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 115'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5% CHF 27'000 

 Anrechenbar: CHF 52'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag 1/2 CHF 26'000 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 53'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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26. Gesuchsteller Hans-Peter und Elisabeth Bochsler-Häfliger und Hans-Rudolf Brönnimann, 
Frauenkappelen 

  LF 12174/713299 

 Gegenstand: Herrschaftlicher Stock mit Ofenhaus, Aebischen 40, 3202 Frauenkappelen, Par-
zellen-Nr. 55-1 / 55-2. Beitragsleistung an die Fassaden- und Dachrenovation.   

 Gesamtkosten: CHF 223'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 155'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 27%   

    Objekt: regional  

    Ortsbild: - 

 Beitrag LF: CHF 42'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler. einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
27. Gesuchsteller Kathrin Oesch, Hilterfingen 

  LF 12175/713300 

 Gegenstand: Wohnhaus von 1910, Dorfstrasse 8, 3652 Hilterfingen, Parzellen-Nr. 132. Bei-
tragsleistung an den Fensterersatz und an die Fenstersanierung.   

 Gesamtkosten: CHF 124'500.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 84'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5% CHF 19'700 

 Anrechenbar: CHF 18'600.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ½  CHF 9'300 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 29'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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28. Gesuchsteller Einwohnergemeinde Spiez Finanzverwaltung, Spiez 

  LF 7745/713301 

 Gegenstand: Schulhaus, Aeschistrasse 2, 3700 Spiez, Parzellen-Nr. 41. Beitragsleistung an die 
Fassadensanierung, Fensterersatz und an die Dachsanierung.   

 Gesamtkosten: CHF 750'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 301'700.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 20%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 60'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 08.06.2012 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
29. Gesuchsteller Einwohnergemeinde Huttwil, Huttwil 

  LF 12176/713302 

 Gegenstand: Schulhaus Hofmatt, Hofmattstrasse 5, 4950 Huttwil, Parzellen-Nr. 1434. Beitrags-
leistung an Gesamtsanierung- und Restaurierung. Dem angefragten Beitrag von 
Fr. 470'000 kann nicht entsprochen werden, da dieser auf der Ausscheidung 
durch den Architekten basiert und nicht nach den Richtlinien der KDP ermittelt 
wurde. 

  

 Gesamtkosten: CHF 5'927'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 460'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz 30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 138'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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30. Gesuchsteller Stiftung Schloss Jegenstorf, Jegenstorf 

  LF 12177/713303 

 Gegenstand: Schloss Jegenstorf, General-Guisanstrasse 5, 3303 Jegenstorf, Parzellen-Nr. 60. 
Beitragsleistung an die Restaurierung der Westfassade.   

 Gesamtkosten: CHF 314'000.00  

 Anrechenbar: CHF 314'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. 4/5 CHF 251'000 

    Objekt: national  

    Ortsbild: - 

 Beitrag Bund: CHF 94'000.00  

 Beitrag LF: CHF 157'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 14.07.2005 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
31. Gesuchsteller Stiftung Schloss Jegenstorf, Jegenstorf 

  LF 12177/713304 

 Gegenstand: Beitragsleistung an die Sanierung der Schlosseigenen Quellfassungen und –
leitungen, Etappe 1. Das Projekt wird in mehreren Etappen ausgeführt, Terminie-
rung und Kosten der weiteren Etappen sind noch nicht definiert. 

  

 Gesamtkosten: CHF 90'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 90'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  40%   

    Objekt: national  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 36'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 14.07.2005 und Bundesschutz von 2009 ins 

Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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32. Gesuchsteller Samuel und Anette Geissbühler, Langenthal 

  LF 12178/713305 

 Gegenstand: Wohnhaus, Brunnenrain 1, 4900 Langenthal, Parzellen-Nr. 1355. Beitragsleistung 
an die fachgerechte Innenraumsanierung im EG.   

 Gesamtkosten: CHF 127'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 106'400.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 25'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 20.01.2010 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
33. Gesuchsteller Knus Rolf, Laupen 

  LF 11008/713306 

 Gegenstand: Ehem. Restaurant Saanebrücke, Saanebrücke 1, 3177 Laupen, Parz.-Nr. 144. 
Beitragsleistung an die Dachsanierung und -ausbau.   

 Gesamtkosten: CHF 850'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 191'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 45'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit RRB Nr. 2350 vom 28.10.1998 ins Verzeichnis der unter 

Schutz gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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34. Gesuchsteller Anna Maria und Eva Baumgartner, Lützelflüh 

  LF 12190/713307 

 Gegenstand: Sog. "Doktorhaus" von 1822, Gotthelfstrasse 1, 3432 Lützelflühl, Parz.-Nr. 471. 
Beitragsleistung an die Dachsanierung, Ziegelersatz und an die Spenglerarbeiten.   

 Gesamtkosten: CHF 137'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 90'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz 30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 27'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
35. Gesuchsteller Susanne Brunner, Hilterfingen 

  LF 12179/713308 

 Gegenstand: Mehrfamilienhaus, Schneckenbühlstrasse 13, 3653 Oberhofen, Parzellen-Nr. 9. 
Beitragsleistung an die Erneuerung der Holzrollläden.   

 Gesamtkosten: CHF 97'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 95'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 28'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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36. Gesuchsteller Susanne Jakob, Spiez 

  LF 12180/713309 

 Gegenstand: Wohnhaus von 1924, Hofachernweg 17, 3700 Spiez, Parzellen-Nr. 2116. Bei-
tragsleistung an die Sanierung Dachlukarnen, Flickarbeiten Dach und Fassade.   

 Gesamtkosten: CHF 190'800.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 120'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 28'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
37. Gesuchsteller René Affentranger, Thunstetten 

  LF 12181/713312 

 Gegenstand: Unterer Schlosshof / ehem. Schlossbetrieb, Unterer Schlosshof 51, 4922 
Thunstetten, Parzellen-Nr. 501. Beitragsleistung an die Restaurierung und Kor-
rektur von Fassaden, Lauben, Sockel. 

  

 Gesamtkosten: CHF 1'187'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 435'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 102'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 16.07.2010 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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38. Gesuchsteller René Affentranger, Thunstetten 

  LF 12181/713313 

 Gegenstand: Gewerbespeicher von 1851, Unterer Schlosshof 51a, 4922 Thunstetten, Parzel-
len-Nr. 501. Beitragsleistung an die Rettung vor Abbruch durch Versetzung von 
Zollbrück nach Thunstetten. Wiederaufbau und Restaurierung an neuem Stand-
ort. 

  

 Gesamtkosten: CHF 655'000.00  

 Anrechenbar: CHF 564'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. 2/3 CHF 372'000 

    Objekt: national  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag Bund CHF  167'000.00  

 Beitrag LF: CHF 205'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
39. Gesuchsteller Patrick Lüthi, Trachselwald 

  LF 12191/713315 

 Gegenstand: Wohnhaus von 1875, Dorf 7, 3456 Trachselwald, Parzellen-Nr. 873. 
Beitrasleistung an die Gesamtsanierung und an den Umbau; Fassadensanierung 
Rieg, Dachsanierung Ziegel, Fensterersatz. Dem angefragten Beitrag von Fr. 
413'500 kann nicht entsprochen werden, da dieser auf der Ausscheidung durch 
den Eigentümer basiert und nicht nach den Richtlinien der KDP ermittelt wurde. 

  

 Gesamtkosten: CHF 900'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 190'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  30%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 57'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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40. Gesuchsteller Paolo D'Alessandro, Bern 

  LF 12182/713316 

 Gegenstand: Ehem. Käserei von 1913, Käsereiweg 3, 3234 Vinelz, Parzellen-Nr. 122. Beitrags-
leistung an die Fachgerechte Aussensanierung, Wiederherstellung ehem. Vor-
dach. 

  

 Gesamtkosten: CHF 90'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 70'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  30% CHF 21'000 

 Anrechenbar: CHF 12'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. 2/3 CHF 8'000 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 29'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
41. Gesuchsteller Hans und Margret Bangerter-Kühne, Wengi 

  LF 12183/713317 

 Gegenstand: Bauernhaus von 1795. Neuhaus 4, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 172. Beitragsleis-
tung an den Umbau und fachgerechte Sanierung der Fassaden, Restauration der 
Malerei mit Schriften in Brüstungsfelder. 

  

 Gesamtkosten: CHF 424'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 229'500.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  ca. 20% CHF 46'000 

 Anrechenbar: CHF 30'000.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. 2/3 CHF 20'000 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 66'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 02.08.2002 ins Verzeichnis der unter Schutz 

gestellten Denkmäler eingetragen worden. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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42. Gesuchsteller Konrad und Christine Burri, Evilard 

  LF 12185/713318 

 Gegenstand: Villa "Felsenburg" um 1900, Route Principale 29, 2533 Evilard, Parzellen-Nr. 435. 
Beitragsleistung an die Dokumentation und an die Sofortmassnahmen zur Erhal-
tung und Sicherung der aussergewöhnlichen Garten- und Parkanlage. 

  

 Gesamtkosten: CHF 49'850.00  

 Anrechenbar: CHF 49'850.00  (Art. 31 DPV) davon Beitrag ca. ½  CHF 25'000 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 25'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
 
 
 
43. Requérante Rémy und Erika Steiner, Moutier 

  FL 12186/713319 
 Objet Locatif avec Commerce de 1899, Rue Centrale 67, 2740 Moutier, Feuillet-no. 

158. Pour réfection de la toiture, peinture des façades, remplacement des fe-
nêtres. 

  

 Coût total CHF 415'400.00  
 Frais donnant droit 

à des subventions 
CHF 243'300.00 (art. 30 OPat) Taux de 

subvention:  
env. 
30% 

CHF 73'000 

 Frais supplémen-
taires et prise en 
charge 

CHF 110'000.00 (art. 31 OPat) Taux de 
subvention:  

env. 
42% 

CHF 46'000 

   Valeur propre locale 
   Site construit nationale 
 Subvention FL CHF 119'000.00  
 Compte 1299-23784-206000-02 
 Echéance La promesse de subvention expire dans un délai de cinq ans 
 Conditions - Les travaux seront supervisés par le SMH 
  - Les travaux finis seront inspectés par le SMH 
  - La documentation de chantier doit être présentée au SMH 
  - Le versement se fait sur présentation du décompte final au SMH 
  - Le montant est versé exclusivement au requérant. Il ne peut pas être versé à 

une tierce personne. 
  - La subvention est réduite en proportion si les coûts sont moins élevés 
  - L’objet sera porté sur la liste des biens du patrimoine immobilier classés (art. 

18 OPat). 
 Proposition: - INS/SMH 
 Conclusion:  La demande est admise 

 Frais:  La présente procédure ne donne pas lieu à la perception de frais 
 
  



Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Letzte Bearbeitung: 13.11.2013 / Version: 46 / Dok.-Nr.: 80150 / Geschäftsnummer: 2014.0218 Seite 28 von 32 
Nicht klassifiziert 

44. Requérante Sime SA, Moutier 

  FL 10587/713321 
 Objet Fabrique de 1911, Rue de Soleure 25, 2740 Moutier, Feuillet-no. 768. Pour res-

tauration partielle des façades.   
 Coût total CHF 83'400.00  
 Frais donnant droit 

à des subventions 
CHF 83'400.00 (art. 30 OPat) Taux de 

subvention:  
env. 
30% 

CHF 25'000 

   Valeur propre locale    
   Site construit nationale 
 Subvention FL CHF 25'000.00  
 Compte 1299-23784-206000-02 
 Echéance La promesse de subvention expire dans un délai de cinq ans 
 Conditions - Les travaux seront supervisés par le SMH 
  - Les travaux finis seront inspectés par le SMH 
  - La documentation de chantier doit être présentée au SMH 
  - Le versement se fait sur présentation du décompte final au SMH 
  - Le montant est versé exclusivement à la requérante. Il ne peut pas être versé à 

une tierce personne. 
  - La subvention est réduite en proportion si les coûts sont moins élevés 
  - L’objet sera porté sur la liste des biens du patrimoine immobilier classés (art. 

18 OPat). 
 Proposition: - INS/SMH 
 Conclusion:  La demande est admise 

 Frais:  La présente procédure ne donne pas lieu à la perception de frais 
 
 
 
45. Gesuchsteller Raphael Hofer, Plagne 

  LF 12187/713322 

 Gegenstand: Ehem. Bauernhaus 19. Jh., Route de Bienne 6, 2536 Plagne, Parzellen-Nr. 45. 
Beitragsleistung an die Dachrenovation, Neueindeckung mit Ziegeln statt Well-
eternit. 

  

 Gesamtkosten: CHF 170'000.00  

 Beitragsberechtigt: CHF 168'000.00  (Art. 30 DPV) Beitragssatz  23.5%   

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 40'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutra-

gen (Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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46. Requérante Commune Municipalité de Saint-Imier, Saint-Imier 
  FL 11433/713324 
 Objet Salle de spectacles de 1951/52, Rue des Jonchères 64, 2610 Saint-Imier, Feuil-

let-no. 59. Pour remplacement des fenêtres.   
 Coût total CHF 255'800.00  
 Frais donnant droit 

à des subventions 
CHF 187'000.00 (art. 30 OPat) Taux de 

subvention:  
env. 
30% 

CHF 56'000 

 Frais supplémen-
taires et prise en 
charge 

CHF 19'500.00 (art. 31 OPat) Taux de 
subvention:  

env. 
50% 

CHF 10'000 

   Valeur propre locale 
   Site construit nationale 
 Subvention FL CHF 66'000.00  
 Compte 1299-23784-206000-02 
 Echéance La promesse de subvention expire dans un délai de cinq ans 
 Conditions - Les travaux seront supervisés par le SMH 
  - Les travaux finis seront inspectés par le SMH 
  - La documentation de chantier doit être présentée au SMH 
  - Le versement se fait sur présentation du décompte final au SMH 
  - Le montant est versé exclusivement à la requérante. Il ne peut pas être versé à 

une tierce personne 
  - La subvention est réduite en proportion si les coûts sont moins élevés 
  - L’objet sera porté sur la liste des biens du patrimoine immobilier classés (art. 

18 OPat). 
 Proposition: - INS/SMH 
 Conclusion:  La demande est admise 

 Frais:  La présente procédure ne donne pas lieu à la perception de frais 
 
 
 
47. Requérante Commune municipale de Sorvilier, Sorvilier 

  FL 8532/713327 
 Objet Ecole de 1840, La Golée 2, 2736 Sorvilier, Feuillet-no. 221. Pour restauration du 

clocher.   
 Coût total CHF 125'000.00  
 Frais donnant droit 

à des subventions 
CHF 120'300.00 (art. 30 OPat) Taux de 

subvention:  
env. 
23.5% 

CHF 29'000 

   Valeur propre locale    
   Site construit régionale 
 Subvention FL CHF 29'000.00  
 Compte 1299-23784-206000-02 
 Echéance La promesse de subvention expire dans un délai de cinq ans 
 Conditions - Les travaux seront supervisés par le SMH 
  - Les travaux finis seront inspectés par le SMH 
  - La documentation de chantier doit être présentée au SMH 
  - Le versement se fait sur présentation du décompte final au SMH 
  - Le montant est versé exclusivement à la requérante. Il ne peut pas être versé à 

une tierce personne 
  - La subvention est réduite en proportion si les coûts sont moins élevés 
  - L’objet sera porté sur la liste des biens du patrimoine immobilier classés (art. 

18 OPat). 
 Proposition: - INS/SMH 
 Conclusion:  La demande est admise 

 Frais:  La présente procédure ne donne pas lieu à la perception de frais 
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48. Requérante IKOS Sàrl, Grandval 

  FL 12188/713329 
 Objet Immeuble d'habitation de 1928, Rue H.F. Sandoz 40, 2710 Tavannes, Feuillet-

no. 8. Pour remplacement des fenêtres.   
 Coût total CHF 90'300.00  
 Frais donnant droit 

à des subventions 
CHF 82'000.00 (art. 30 OPat) Taux de 

subvention:  
env. 
30% 

CHF 25'000 

   Valeur propre locale    
   Site construit nationale 
 Subvention FL CHF 25'000.00  
 Compte 1299-23784-206000-02 
 Echéance La promesse de subvention expire dans un délai de cinq ans 
 Conditions - Les travaux seront supervisés par le SMH 
  - Les travaux finis seront inspectés par le SMH 
  - La documentation de chantier doit être présentée au SMH 
  - Le versement se fait sur présentation du décompte final au SMH 
  - Le montant est versé exclusivement à la requérante. Il ne peut pas être versé à 

une tierce personne 
  - La subvention est réduite en proportion si les coûts sont moins élevés 
  - L’objet est inscrit (du 13.04.2012) sur la liste des biens du patrimoine immobi-

lier classés (art. 18 OPat). 
 Proposition: - INS/SMH 
 Conclusion:  La demande est admise 

 Frais:  La présente procédure ne donne pas lieu à la perception de frais 

 

 

Übersicht finanzielle Situation Lotteriefonds per 22.01.2014 

 

Nettobestand Lotteriefonds  CHF 34'202'288.00 
neue Verpflichtungen durch vorliegenden Beschluss CHF 3‘224'300.00 
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Sportfonds 
 
A) Bau und Unterhalt von Sportanlagen 

Rechtsgrundlagen: 

- Artikel 46a Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 48 Absatz 4 des Lotteriegesetzes vom 4. Mai 1993 
- Artikel 4 Absatz 2, Artikel 7 und Artikel 8, Artikel 17 Absatz 1 der Sportfondsverordnung 

vom 24. März 2010 
- Wegleitung zur Sportfondsverordnung vom 1. Januar 2013 

 

1. Gesuchsteller / Vorhaben: Einwohnergemeinde Ostermundigen: 

Sanierung Freibad Ostermundigen 

  SF 7068 / 711314 

Gegenstand: Die Gemeinde Ostermundigen ist Eigentümerin des 1963 eröffneten Frei-
bades. In mehreren Etappen wurden seither Teile des Freibades saniert 
und attraktiver gestaltet. Die Becken wurden letztmals 1992 saniert. Damit 
der Betrieb weiterhin aufrechterhalten werden kann, müssen weitere Sa-
nierungsarbeiten getätigt werden. Die Zuleitungen zu den Becken und die 
Becken sind undicht. Zudem müssen die Randabschlüsse der Becken und 
der Beckenanstrich erneuert werden. Die Beckentiefen entsprechen nicht 
mehr den heutigen gültigen gesetzlichen Vorgaben. Die Steuerung der 
Wasseraufbereitungsanlagen muss altershalber ersetzt werden. Die ge-
samte Sanierung umfasst das Nichtschwimmer-, Schwimmer- und Sprung-
becken, das Kinderplanschbecken, die Umgebung sowie die Technik für 
alle Anlageteile. Nicht direkt sportlichen Zwecken dienen das Nicht-
schwimmer- und das Planschbecken, sowie die Umgebungsarbeiten. Sie 
sind deshalb nach Artikel 7 Absatz 4 der Sportfondsverordnung vom 24. 
März 2010 nicht beitragsberechtigt. 
 
Der Sportfonds unterstützt mit seinem Beitrag die sportbezogenen Teile 
des Schwimmer- und Sprungbeckens, sowie anteilsmässig die technischen 
Installationen. Ausgenommen von den beitragsberechtigten Anlageteilen 
sind die die freizeitbezogenen Anlageteile, die Vorbereitungsarbeiten, die 
Baunebenkosten und die Reserven. Weiter sind die Baumeisterarbeiten 
Umgänge und der Bassinreiniger nicht beitragsberechtigt (Art. 7 Abs. 1 und 
Abs. 4 SpfV). Die Honorarkosten wurden entsprechend den beitragsbe-
rechtigten Baukosten proportional angerechnet. 
 
Die Stimmberechtigten der Gemeinde haben am 9. Juni 2013 dem Ausfüh-
rungskredit von 4 Millionen zugestimmt. 

 Gesamtkosten: CHF 3‘985‘800.00  

Anrechenbar: CHF 1'447'460.00  
Beitrag SF: CHF 234‘000.00  

Konto: 1299-23785-206000-11 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 2 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen Sportfonds: - Auszahlung nach Vorlage der definitiven Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - Teilzahlungen auf Gesuch hin möglich 

  - Während 15 Jahren nach Einreichung der Schlussabrechnung können 
keine Gesuche um weitere Beiträge an Investitionen oder Instandsetzun-
gen der unterstützten Sportbaute oder Sportanlage eingereicht werden. 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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Finanzielle Situation Sportfonds per 

Gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Sportfondsverordnung vom 24. März 2010 wird die Summe der 
jährlichen Beiträge für den Bau und die Instandsetzung von Sportanlagen begrenzt. Per 
22.01.2014 ist das festgelegte Kontingent nicht ausgeschöpft.

 

Nettobestand Sportfonds 
neue Verpflichtungen durch vorliegenden Beschluss
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Finanzielle Situation Sportfonds per 22.01.2014 

Gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Sportfondsverordnung vom 24. März 2010 wird die Summe der 
jährlichen Beiträge für den Bau und die Instandsetzung von Sportanlagen begrenzt. Per 

ist das festgelegte Kontingent nicht ausgeschöpft. 

 CHF
neue Verpflichtungen durch vorliegenden Beschluss CHF

Im Namen des Regierungsrates
Der Staatsschreiber 
Auer 
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Gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Sportfondsverordnung vom 24. März 2010 wird die Summe der 
jährlichen Beiträge für den Bau und die Instandsetzung von Sportanlagen begrenzt. Per 

CHF 22‘189‘914 
CHF 234‘000 

Im Namen des Regierungsrates 


